Lebensmittelhygiene in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder
Hinweise zur

Lebensmittelhygiene in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder

(Krippen, KiTa und Horte)

Die Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen ist eine über den privaten Bereich hinausragende Maßnahme. Das Herstellen, Behandeln und die Abgabe von Lebensmitteln in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung wird in § 7 Abs. 2 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz einer gewerbsmäßigen Vornahme dieser Tätigkeit gleichgestellt.

In Gemeinschaftseinrichtungen gelten unabhängig von der Art und Weise der Beschaffung der Verpflegung und unabhängig davon, ob die Lebensmittel in unverändertem, zubereitetem oder verarbeitetem Zustand verzehrt werden, die lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für die folgende Zusammenfassung der wichtigsten Mindestanforderungen an die Lebensmittelhygiene in Gemeinschaftseinrichtungen sind die Bestimmungen des Bundes- Seuchengesetz (BSeuchG) und der Lebensmittelhygiene- Verordnung (LMHV).

1 Vorgaben nach dem Bundesseuchengesetz

Werden in einer Gemeinschaftseinrichtung Lebensmittel (Frühstück, Zwischenmahlzeit und Mittagessen) hergestellt und angeboten, so dürfen die damit Beschäftigten (z.B. Personal der Gemeinschaftseinrichtung und regelmäßig helfende Eltern) nur tätig werden, wenn sie mit einem Zeugnis nachgewiesen haben, dass die in § 17 BSeuchG genannten Hinderungsgründe nicht bestehen. Für diese Personen besteht ein gesetzliches Tätigkeitsverbot, wenn sie im Sinne von § 17 Abs. 1 BSeuchG erkrankt, krankheitsverdächtigt oder Ausscheider von entsprechenden Krankheitserregern sind.

Werden portioniert und verschlossen angelieferte, also zum Verzehr fertig vorbereitete Mahlzeiten lediglich verteilt, so ist kein Gesundheitszeugnis erforderlich.

Für alle Personen, die mit Lebensmitteln umgehen, gilt jedoch die strikte Einhaltung der Küchen- und Personalhygiene, insbesondere mit folgenden Lebensmitteln:

• Backwaren mit nicht durchgebackenen Füllungen und Auflagen

• Eiprodukte

• Erzeugnisse aus Fischen, Krusten-, Schalen- oder Weichtieren

• Feinkostsalate, Kartoffelsalat, Marinaden, Mayonnaise, andere emulgierte Soßen,

  Nahrungshefe

• Fleisch und Erzeugnisse aus Fleisch

• Milch und Erzeugnisse aus Milch

• Säuglings- und Kleinkindernahrung

• Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse.

2 Vorgaben nach der Lebensmittelhygiene- Verordnung (LMHV) und sonstige allgemein gültige Hygieneanforderungen

2.1 Allgemeines

Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verzehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind. Die in der Anlage beigefügten Anforderungen an Betriebsstätten, Räume, Vorrichtungen, Geräte, Gegenstände, Ausrüstungen, den Umgang mit Lebensmitteln und an das Personal sind dabei einzuhalten.

Darüber hinaus hat derjenige, der Lebensmittel herstellt, behandelt oder in Verkehr bringt, durch betriebseigene Kontrollen die für die Entstehung gesundheitlicher Gefahren kritischen Punkte im Prozessablauf festzustellen und zu gewährleisten, dass angemessene Sicherungsmaßnahmen festgelegt, durchgeführt und überprüft werden. Dies hat durch ein Konzept zu erfolgen, das der Gefahrenidentifizierung und Bewertung dient und zu deren Beherrschung beiträgt. Demnach sind auch Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Kinder verpflegt werden, verpflichtet, im Rahmen ihrer betriebseigenen Kontrollen zunächst eine Gefahrenidentifizierung und Bewertung vorzunehmen und damit im jeweiligen Herstellungsprozess die Punkte festzulegen, an denen eine Beherrschung von Gesundheitsrisiken notwendig und möglich ist (§ 4 LMHV). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, empfiehlt es sich, auf Checklisten und Erläuterungen der einschlägigen Verbände (z.B. der Gemeinschaftsverpflegung oder der Gastronomie) zurückzugreifen und diese für die eigenen Betriebsverhältnisse zu modifizieren.

Vorgaben zur Personalhygiene sind von allen, die in der Einrichtung mit Lebensmitteln umgehen, einzuhalten. Hierzu gehören z.B.:

- Das Abwenden beim Husten und Niesen von Lebensmitteln.

- Bei Durchfall, bei infektiösen Hauterkrankungen oder bei anderen infektiösen Erkrankungen kein Essen zubereiten oder portionieren.

- Das sorgfältige Abdecken von Wunden an Händen- Armen mit wasserundurchlässigem Verband.

- Im allgemeinen Küchenbetrieb kommt die Mitarbeit von Kindern nicht in Betracht.

- Vor Arbeitsbeginn und bei Arbeitsplatzwechsel, insbesondere von „unrein“ zu „rein“ Hände gründlich an Handwaschbecken waschen (gründlich heißt: mit Wasser und Seife). 

- Nach dem Putzen der Nase oder dem Besuch der Toilette Hände gründlich waschen und zwar nicht im Spülbecken der Küche.

- Mahlzeiten bedarfsgerecht planen und bemessen, um Essensreste zu vermeiden. Aus hygienischer Sicht betrifft dies vor allem die Komponenten tierischer Herkunft wie Zubereitungen aus Fleisch, Fisch, Milchprodukten und besonders auch Speisen aus Geflügel (Salmonellengefährdung). Warmhaltezeiten sind grundsätzlich kurz zu bemessen. Es ist streng darauf zu achten, dass die zum Durcherhitzen erforderliche Zeit eingehalten wird.

- Stärke-Komponenten wie Kartoffeln, Nudeln, Reis können nach vorschriftsmäßiger Kühlung am nächsten Tag zu neuen Speisen zusammengestellt werden.

- Zerkleinertes Fleisch wie Hackfleisch, gewürfeltes mit Mürbeschneidern behandeltes („gesteaktes“) oder in ähnlicher Weise zerkleinertes Fleisch und Innereinen sowie Erzeugnisse daraus- wie frisch, ungebrühte Bratwürste u. a. immer frisch und am selben Tag verwenden, in rohem Zustand nicht einfrieren.

- Spinat und Pilzgerichte dürfen kein zweites Mal aufgewärmt werden. Gewürzte Speisen sollten nicht längere Zeit, vor allem nicht bei höheren Umgebungstemperaturen aufbewahrt werden.

- Speisereste sollten stets in geschlossenen Gefäßen im Kühlschrank gelagert oder vorschriftsmäßig eingefroren werden.

- Tischreste sind grundsätzlich zu verwerfen.

- Beim Abschmecken sind immer zwei Löffel zu benutzen (einer zum Schöpfen, einer zum Schmecken); niemals mit dem Kochlöffel Speisen probieren und anschließend damit im Topf rühren.

- Schöpfkellen, Rührlöffel und Vorlegebesteck sollten nicht direkt auf dem Herd, dem Tisch oder ähnlichem abgelegt werden.

- Bei der Essensausgabe dürfen Speisen bzw. Lebensmittel nicht mit den Händen berührt werden.

2.2 Fremdversorgung

2.2.1 Verpflegung mit warm gehaltenen Speisen

Wird das Mittagessen von einem Betrieb zur Gemeinschaftsverpflegung angeliefert, so ist dieser Betrieb für die einwandfreie Anlieferung verantwortlich. Warme Anteile der Mahlzeit müssen mit einer Temperatur von mindestens 70° C in allen Bereichen der Speisen geliefert werden (heizbare Transportbehälter!). Kaltspeisen sind unter 8° C gekühlt anzuliefern. Die in der Gemeinschaftseinrichtung für die Verpflegung verantwortliche Wirtschaftskraft muss sich vom einwandfreien Zustand der Speisen bei Anlieferung überzeugen und dies dokumentieren. Die Mahlzeit sollte zeitnah eingenommen werden. Nach Möglichkeit sollte insgesamt höchstens 1 Stunde Warmhaltezeit vom Produktionsende beim Lieferanten bis zur Ausgabe an die Kinder vergehen. Spätestens 2 Stunden nach Unterschreiten dieser Temperatur soll das Lebensmittel verzehrt oder auf Kühlschranktemperatur abgekühlt sein.

2.2.2 Verpflegung mit gekühlten Speisen

Unter gekühlte Speisen werden hier Speisen verstanden, die direkt nach der Zubereitung portioniert, verpackt, in kürzester Frist (maximal 2 Stunden) auf eine Temperatur von 0° C bis 5° C abgekühlt und unmittelbar anschließend bei 2° C bis 8° C gelagert werden. Gekühlte Speisen sollten spätestens innerhalb von 3 Tagen verbraucht werden.

Werden gegarte Speisen beim Hersteller nach der Produktion gemäß o. g. Vorgaben behandelt, müssen sie gekühlt (2° c bis 8° C) angeliefert, in der Gemeinschaftseinrichtung gelagert und unmittelbar vor dem Verzehr erhitzt werden (Wasserbad, Heißluftautomat). Die Speisen müssen in allen Teilen auf 70° C bis 80° C erhitzt werden. Anschließendes Warmhalten soll vermieden werden.

In kombinierten Gemeinschaftseinrichtungen mit unterschiedlichen Essensausgaben müssen Mahlzeiten z.B. für Schulkinder (Hort) bis zum zeitgerechten Regenerieren gekühlt gelagert werden.

Werden Speisen nicht am Produktionsvormittag geliefert und verzehrt, müssen sie nach Fertigstellung innerhalb von 2 Stunden auf 8° C abgekühlt sein; bei weiterer Abkühlung auf 2° C lässt sich eine Haltbarkeit von bis zu 3 Tagen erreichen. Da die Gemeinschaftseinrichtungen in der Regel nicht über entsprechende Kühlkapazität verfügen, betrifft dieses Verfahren insbesondere den Herstellungsbetrieb.

Tiefgekühlte, gegarte Speisen sind entsprechend zu behandeln.

2.3 Selbstversorgung

Die nachfolgenden Angaben gelten sowohl für die Frischküche wie auch für die Mischküche (Mischküche heißt: Fertiggerichte (Fremdversorgung) werden durch Frischkost, Nachspeisen etc. zu Mahlzeiten ergänzt).

2.3.1 Personalhygiene

Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitspausen bzw. bei Arbeitsplatzwechsel müssen die Hände an separaten Handwaschbecken in der Küche gewaschen werden. Zum Trocknen der Hände müssen Handtuchspender für textile Einmalhandtücher, Papiertuchhalter oder ein Händetrockner zur Verfügung stehen. Keinesfalls dürfen Geschirrtücher zum Abtrocknen der Hände benutzt werden. Es muss saubere Schutzkleidung getragen werden. Haare müssen ggf. zusammengebunden werden, es darf nicht geraucht oder gegessen werden. Personen mit entzündlichen Hauterkrankungen, Durchfall oder anderen infektiösen Erkrankungen oder Infektionen dürfen kein Essen zubereiten oder portionieren.

2.3.2 Anforderungen an Räume, in denen Speisen zubereitet werden

Für die Zubereitung von Speisen ist ein von Räumlichkeiten anderer Nutzung abgetrennter Raum (Küche) erforderlich. Darauf kann nur dann verzichtet werden, wenn verzehrfähige angelieferte Gerichte nur verteilt werden und wenn jedes Kind seine Zwischenmahlzeit von zu Hause mitbringt. Die Küche, Kücheneinrichtung und Vorratskapazität der Gemeinschaftseinrichtung muss dem Verwendungszweck technisch und hygienisch entsprechen, wenn Lebensmittel gelagert und Speisen zubereitet werden. So muss die Küche be- und entlüftbar sein, sie muss einen leicht zu reinigenden wasserundurchlässigen Fußboden haben. Die Wände müssen bis mindestens in 2 m Höhe mit einem glatten, abwaschbaren, hellen Anstrich oder Belag (Fliesen) versehen sein. Fenster, die geöffnet werden können und Belüftungsöffnungen haben müssen mit Fliegengitter versehen sein.

Es muss eine Doppelspüle mit warmen und kaltem Wasseranschluss mit Ausguss, ein Handwaschbecken mit warmem und kaltem Wasseranschluss mit Ausguss und mit Seife im Seifenspender und Einmalhandtüchern oder einem Händetrockner und ggf. eine Spülmaschine vorhanden sein. Die Kapazität der Spülmaschine richtet sich nach der Größe der Gemeinschaftseinrichtung. Lagerungs- und Arbeitsbereiche für „reine“ und „unreine“ Arbeitsgänge bzw. Materialien (Vorräte) müssen getrennt vorgehalten werden.

2.3.3 Anforderungen an die Lagerung

Die Vorgaben gelten vor allem für Gemeinschaftseinrichtungen mit Frischküche oder Mischküche bzw. bei täglicher Zubereitung von Zwischenmahlzeiten. Grundsätzlich gilt, dass Haltbarkeitsdaten und Lagerbedingungen auf den Verpackungen der Lebensmittel zu beachten sind. Anbruchsdaten sollten notiert werden (z.B. bei Getreideprodukten, Ölen und Ölsaaten).

Neben einer ausreichenden Kühlkapazität ist die Möglichkeit zu trockener, dunkler Lagerung notwendig.

Tierische Lebensmittel und leichtverderbliche Lebensmittel (hierzu gehören auch bereits zubereitete bzw. vorgefertigte Speisen oder weiterverwendbare Speisereste) sind im Kühlschrank (4° C) in geschlossenen Behältnissen zu lagern. Andere leichtverderbliche Lebensmittel (z.B. Mischsalate oder bestimmte Obstsorten) sollten kühl gelagert werden. Eier sind im Kühlschrank (4° C) aufzubewahren.

Mehl, Hülsenfrüchte Zucker und andere Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen, sind trocken zu lagern und vor Sonne und Schädlingen zu schützen. In der Küche sollten nur die Tagesvorräte gelagert werden. Falls eine geeignete Lagerkapazität nicht vorhanden ist, sollten Trockenvorräte nach maximal 4 Wochen verbraucht sein.

Lebensmittel, die tiefgefroren aufbewahrt werden, müssen in gefrierbeständigen Materialien luftdicht verpackt und beschriftet werden (Art, Menge und Einfrierdatum). Auch sie können nicht unbegrenzt gelagert werden und sind baldmöglichst (je nach Gefriergut bis zu 6 Monaten) spätestens mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu verbrauchen. Die Temperatur in Gefriereinrichtungen ist regelmäßig zu kontrollieren (Thermometer!).

Obst und Gemüse sowie Flaschen dürfen nicht neben tierischen Lebensmitteln gelagert werden.

Putzmittel müssen abgesondert in verschlossenen Behältnissen gelagert werden.

Schädlings- und Schimmelbefall ist durch sachgerechte Lagerung zu vermeiden.

Unumgängliche Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen müssen durch ein autorisiertes Unternehmen so durchgeführt werden, dass die Lebensmittel dadurch nicht beeinträchtigt werden; andere einschlägige Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Es sollte ein Plan für die tägliche Reinigung erstellt werden.

2.3.4 Zubereitung und Ausgabe von Mahlzeiten

Insbesondere beim Umgang mit leichtverderblichen Lebensmitteln ist die Einhaltung hygienischer Verhaltensweisen besonders wichtig. Ganz allgemein sollten Lebensmittel nicht mit der bloßen Hand angefasst werden. Tierische Lebensmittel, vor allem solche, die Salmonellen enthalten können (z.B. rohes Geflügel, Eier und Eis), dürfen besonderer Sorgfalt. Spülbecken müssen zwischen verschiedenen Arbeitsgängen (z.B. Geflügel waschen, Salat waschen, Geschirr spülen) gründlich mit heißem Wasser gereinigt werden. Rohe bzw. nicht durchgegarte Eier dürfen im Gemeinschaftsbereich nicht verwendet werden (z.B. Spiegeleier mit flüssigem oder halbflüssigem Eigelb oder Eiweiß, Mayonnaise, Puddings und Torten mit rohem Ei), es sei denn die Produkte werden einem Erhitzungsverfahren im Sinne des § 2 Abs. 2 der Hühnereierverordnung unterzogen, das sicherstellt, dass Salmonellen abgetötet werden. Speiseeis sollte nicht selbst hergestellt werden, sondern in industriellen Einzelportionen verwendet werden.

Eltern dürfen in die Gemeinschaftseinrichtungen keine offenen, leichtverderblichen Lebensmittel (z.B. Wurst, Schnittkäse etc.) mitbringen, ausgenommen Mahlzeiten für das eigene Kind. Tiefgefrorene Lebensmittel sollten nicht über Nacht bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Tiefgekühlte Gemüse- und Fertiggerichte sollten möglichst gefroren erhitzt werden. Bereits gekochte Speisen sind nach dem Erkalten nicht nur aufzuwärmen, sondern durchzukochen. Nach Anfassen oder Verarbeiten von Lebensmitteln, die Salmonellen enthalten können (z.B. Eier und Geflügel), Hände und Arbeitsgerät sofort gründlich waschen.

Alle Eierspeisen müssen durchgegart und in jedem Falle gestockt sein. Speisen wie Soßen oder Nachspeisen dürfen nicht mit rohen Eiern veredelt werden.

Frischem Salat ist der Vorzug vor Salatfertigpackungen zu geben. 
Babynahrung ist unmittelbar vor dem Füttern zuzubereiten bzw. zu erwärmen.

Kindern unter 3 Jahren sollten grundsätzlich keine wiedererwärmten Speisereste angeboten werden, das gilt auch für Milchnahrung und Gläschenkost. Nahrung aus frisch geöffneten Gläschen (Obst, Saft, Brei) kann nach Entnahme der benötigten Portion im Kühlschrank höchstens 1 Tag aufbewahrt werden. Gefäße mit frisch zubereiteten Speisen oder Babynahrung sind geschlossen zu halten und dürfen nicht längere Zeit bei Zimmertemperatur herumstehen. Selbst zubereitete Speisen können nur dann auf Vorrat gehalten werden, wenn sie sofort nach der Zubereitung abgekühlt, verschlossen und im Gefriergerät vorschriftsmäßig eingefroren werden, wobei eine Aufbewahrungszeit von ca. 2 Monaten nicht überschritten werden sollten. Aus einem geöffneten Gläschen dürfen nicht mehrere Kinder gefüttert werden.

Falls Speisereste nicht ganz vermieden werden können, ist zu beachten, dass Tischreste nicht weiterverwendet werden, sonstige Speisereste schnellstens abgekühlt und in geschlossenen Gefäßen zum baldigen Verbrauch im Kühlschrank gelagert oder tiefgekühlt werden.

Der Mühleimer sollte automatisch verschließbar sein, d.h. er muss mit einem klappbaren, festverschließbaren Deckel und Fußbedienung ausgestattet sein sowie täglich entsorgt und gereinigt werden.

Benutztes Geschirr ist getrennt von sauberem abzustellen. Essgeschirr ist offen in Räumen außerhalb der Küche zu deponieren.

Die Beseitigung von Speiseabfällen bzw. Speiseresten tierischer Herkunft sollte mit der zuständigen Kreisverwaltung oder in kreisfreien Städten mit der Stadtverwaltung abgesprochen werden.

3 Zentrale Ansprechpartnerin

Zur einfacheren Handhabung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Lebensmittelhygiene in Gemeinschaftseinrichtungen sollte jeweils eine Wirtschaftskraft als zentrale und verantwortliche Ansprechpartnerin der Gemeinschaftseinrichtung genannt werden.

4 Grundlage für die Überwachung der Verpflegungshygiene in Gemeinschaftseinrichtungen sind folgende, unabhängige von den vorstehenden Erläuterungen zu beachtende Vorschriften:

• Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG)

• Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)

• EG-Richtlinie Lebensmittelhygiene (93143/EWG)

• Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz von 1974 mit zahlreichen Änderungen

5 Ansprechpartner für Fragen zur Ernährungshygiene

Die für das Gesundheitswesen sowie die für die Lebensmittelüberwachung und das Veterinärwesen der Kreisverwaltung bzw. der kreisfreien Städte zuständigen Abteilungen sollten möglichst schon im Stadium der Planung von den jeweiligen Gemeinschaftseinrichtungen zur Beratung eingeschaltet werden.
